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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
ZUR EINHALTUNG DER REACH-VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006

R̂EACH
COMPLIANT

Die Firma Thur Metall produziert und handelt mit Produkten, welche chemikalien-rechtlich als Erzeugnisse definiert
sind. Im Sinne von REACH ist Thur Metall daher ein «nachgeschalteter Anwender». Nach den Vorgaben der
REACH-Verordnung unterliegen wir daher keinerlei Registrierungspflichten. Dies gilt insbesondere auch deshalb,
weil aus unseren Erzeugnissen keine chemischen Stoffe unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen freigesetzt werden (vgl. Art. 7, Abs. 1 der REAChl-Verordnung).

Die in unseren Erzeugnissen enthaltenen möglicherweise registrierungspflichtigen chemischen Stoffe müssen
folglich ausschliesslich durch unsere Vorlieferanten registriert werden.

1)Vorregistrierung und Registrierung
Im eigenen Interesse und für die Gewährleistung einer hohen Produktsicherheit verfolgen wir die Umsetzung von
REACH und die daraus resultierenden Anforderungen bereits seit dem Jahr 2008 intensiv. Vor diesem Hintergrund
nehmen wir unsere Vorlieferanten in die Pflicht nur REACH-konforme Erzeugnisse anzuliefern.

2) Pflicht zur Weitergabe von Stoffen in Erzeugnissen nach Art. 33 der REACH-Verordnung
Auch bezüglich der Informationspflicht nach Art. 33 stehen wir in Kontakt mit unseren Lieferanten. Nach Art. 33 der
REACH-Verordnung muss uns unser Lieferant eine Information übermitteln, wenn bestimmte besonders besorgnis-
erregende Stoffe in dem Produkt über 0,1 Massenprozent enthalten sind. Sollten wir diese Information von unserem
Lieferanten erhalten, werden wir diese unmittelbar an Sie weitergeben. Selbstverständlich gilt dies auch für
nachträglich als gefährlich eingeschätzte Substanzen (SVHC).

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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